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CORONA-SONDERNEWSLETTER

[Beispiel_Anrede]

wir informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen für das Handwerk in der Region.

   Antragstellung für außerordentliche WirtschaŌshilfe für Dezember gestartet

Die außerordentliche WirtschaŌshilfe für den Monat Dezember kann seit dem 23.12.2020 beantragt werden. Die
Antragstellung erfolgt wiederum über die bundesweit einheitliche Plaƪorm: www.ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de.

Viele Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen (im Weiteren: Unternehmen) sind aufgrund der
aktuellen Corona-Lage weiterhin von Corona-bedingten Schließungen betroffen. Mit der außerordentlichen
WirtschaŌshilfe können diejenigen Betroffenen, die nach den November-Schließungen auch im Dezember weiterhin von
Schließungen direkt oder indirekt betroffen sind auch im Dezember Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent des
Vergleichsumsatzes im Jahr 2019 als Beitrag zum Ausgleich der erliƩenen Schäden erhalten. Auch bei der
außerordentlichen WirtschaŌshilfe für den Monat Dezember gibt es die Möglichkeit für Abschlagszahlungen. Erste
Abschlagszahlungen werden voraussichtlich Anfang Januar fließen. Abschlagszahlungen werden bis zu einer Höhe von
maximal 50.000 Euro gewährt; Soloselbständige können im eigenen Namen Anträge bis maximal 5.000 Euro stellen.

Die außerordentliche WirtschaŌshilfe für den Monat Dezember im Überblick:

AntragsberechƟgt sind direkt und indirekt von den temporären Schließungen betroffene Unternehmen
entsprechend den Regelungen der Novemberhilfe.
Mit der Dezemberhilfe werden im Grundsatz erneut Zuschüsse von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus Dezember
2019 anteilig für die Anzahl an Tagen der Schließung im Dezember 2020 gewährt. Das europäische Beihilferecht
erlaubt eine Förderung von derzeit insgesamt bis zu einer Million Euro ohne konkrete Nachweise eines Schadens.
Soweit es der beihilferechtliche Spielraum der betroffenen Unternehmen angesichts schon bislang gewährter
Beihilfen zulässt, wird für die allermeisten Unternehmen der Zuschuss in Höhe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes
des Vorjahresmonats auf dieser Grundlage gezahlt werden können. Zuschüsse zwischen einer und vier Millionen
Euro nach der Bundesregelung Fixkostenhilfe wurden von Brüssel genehmigt. Die Bundesregierung setzt sich zudem
bei der Europäischen Kommission dafür ein, dass die Höchstbeträge für Kleinbeihilfen und Fixkosten des Temporary
Framework deutlich erhöht werden. Für Zuschüsse von über 4 Millionen Euro laufen weitere AbsƟmmungen mit der
Europäischen Kommission, um eine gesonderte Genehmigung auf Basis des Schadensausgleichs des EU-
Beihilferechts zu erreichen.
Die Antragstellung erfolgt wiederum über die bundesweit einheitliche IT-Plaƪorm der Überbrückungshilfe
(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de). Der Antrag wird wie bei der Novemberhilfe über Steuerberater,
WirtschaŌsprüfer oder andere DriƩe erfolgen. Soloselbstständige, die nicht mehr als 5.000 Euro Förderung
beantragen, können die Anträge mit ihrem ELSTER-ZerƟfikat direkt stellen.

   Anpassung der Quarantäneverordnung vom 30.12.2020

Der Freistaat Sachsen passt mit Wirkung ab dem 31.12.2020 die Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung an. Die
Testpflicht für alle Einreisenden aus ausländischen Risikogebieten wird ausgedehnt und die ÜbermiƩlung des
Testergebnisses an die Gesundheitsämter verpflichtend (staƩ bisher auf Anforderung). Das bedeutet, dass aus
Risikogebieten Einreisende unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt einen negaƟven SARS-CoV-2-Test vorzulegen
haben.

Tests können:

als Einreisetestung (Sars-CoV-2-Test höchstens 24 Stunden vor der Einreise oder unmiƩelbar nach der Einreise am
Ort der Einreise) oder
für den Fall, dass am Ort der Einreise keine Testmöglichkeit verfügbar ist,  durch Testung innerhalb von 48 Stunden
erfolgen.

Die Regelungen zur Absonderung (Quarantäne), den Ausnahmen und Verkürzung der Quarantäne bleiben unverändert
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bestehen.

Zudem sollen sich beginnend ab 11.01.2021 Berufspendler mindestens zweimal wöchentlich testen lassen müssen. Die
genannten Testungen sollen auf eigene Kosten erfolgen.

   Befristete Anhebung der Verdienstgrenze bei vorgezogener Altersrente wird verlängert

Für das Jahr 2020 wurde die Verdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten von 6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben.
Rentnerinnen und Rentner konnten daher bis zu 44.590 Euro im Kalenderjahr zu ihrer Rente hinzuverdienen, ohne dass
diese gekürzt wird. Die Erhöhung der Verdienstgrenzen soll Personalengpässen entgegenwirken, die durch die Corona-
Pandemie entstanden sind. Die Erhöhung der Verdienstgrenzen gilt nicht für Erwerbsminderungs- und
Hinterbliebenenrenten. Die Anhebung der kalenderjährlichen Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten wird
um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Für das Kalenderjahr 2021 beträgt die Hinzuverdienstgrenze 46.060
Euro. Ab 2022 gilt daher voraussichtlich wieder die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro pro Kalenderjahr.

   Steuerliche Maßnahmen zur BerücksichƟgung der Auswirkungen des Coronavirus

Das BMF hat im Dezember 2020 verschiedene steuerliche Hilfemaßnahmen verlängert bzw. diese erweitert.

Mit BMF-Schreiben „Steuerliche Maßnahmen zur BerücksichƟgung der Auswirkungen des Coronavirus“ vom 22.
Dezember 2020 werden die Stundung im vereinfachten Verfahren sowie ein Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen
(Vollstreckungsaufschub) im vereinfachten Verfahren und die Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfachten
Verfahren neu geregelt. Damit ist eine wichƟge Regelung für die Praxis geschaffen worden, um unbillige Härten zu
vermeiden. Im vereinfachten Verfahren können Stundungen für die bis zum 31. März 2021 fälligen Steuern gewährt
werden. Bei Stundungen, die über den 30. Juni 2021 hinausgehen, ist eine solche nur bei Vereinbarung einer Ratenzahlung
- längstens bis zum 31. Dezember 2021 - möglich. Auf die Erhebung von Zinsen kann weiterhin verzichtet werden. Wird
dem Finanzamt bis zum 31. März 2021 aufgrund einer MiƩeilung des Vollstreckungsschuldners bekannt, dass der
Vollstreckungsschuldner nachweislich unmiƩelbar und nicht unerheblich negaƟv wirtschaŌlich betroffen ist, soll bis zum
30. Juni 2021 von Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. März 2021 fällig gewordenen Steuern abgesehen werden.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie biƩe dem beigefügten BMF-Schreiben.

BMF-Schreiben „Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene“

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie
beschlossen, die Verwaltungsregelungen bis zum 31. Dezember 2021 und zu erweitern. Folgende Erweiterungen sind in
dem BMF-Schreiben enthalten: (…) „Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von SachmiƩeln und Räumen sowie von
Arbeitnehmern sind unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummer 14, 16, 18, 23 und 25 UStG als eng verbundene
Umsätze der steuerbegünsƟgten Einrichtungen untereinander umsatzsteuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt nur für die
Überlassung zwischen Einrichtungen, deren Umsätze nach der gleichen VorschriŌ steuerbefreit sind, also z. B. für
Überlassungen zwischen den in § 4 Nummer 16 UStG genannten Einrichtungen. Für die Anwendung der genannten
Umsatzsteuerbefreiungen ist eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht erforderlich. (…) BeabsichƟgt ein
Unternehmer bereits beim Leistungsbezug, die Leistungen ausschließlich und unmiƩelbar für die unentgeltliche
Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen Personalgestellungen für medizinische Zwecke durch
Unternehmen an Einrichtungen, die einen unverzichtbaren Einsatz zur BewälƟgung der Corona-Krise leisten, wie
insbesondere Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, ReƩungsdiensten, Pflege- und Sozialdiensten, Alters- und
Pflegeheimen sowie weiteren öffentlichen InsƟtuƟonen wie Polizei und Feuerwehr zu verwenden, sind die
entsprechenden Vorsteuerbeträge unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG im Billigkeitswege entgegen
Abschn. 15.15 Absatz 1 UStAE zu berücksichƟgen. Die folgende unentgeltliche Wertabgabe wird nach dem
vorangegangenen Absatz im Billigkeitswege nicht besteuert.“

Angesichts der durch die Corona-Pandemie verursachten AusnahmesituaƟon haben die obersten Finanzbehörden des
Bundes und der Länder beschlossen, die Ende Februar 2021 ablaufende Erklärungsfrist für das Kalenderjahr 2019 für
Steuererklärungen, die durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, allgemein bis zum 31. März 2021
zu verlängern. Über diesen Zeitpunkt hinaus können die Fristen zur Einreichung der vorgenannten Steuererklärungen nur
im Einzelfall und auf Antrag verlängert werden, falls der SteuerpflichƟge und sein Vertreter oder Erfüllungsgehilfe ohne
Verschulden verhindert sind oder waren, die Steuererklärungsfrist einzuhalten.

12/2020 BMF-Schreiben "Verlängerung steuerliche Hilfsmaßnahmen" [*.pdf]
12/2020 BMF-Schreiben "Fristverlängerung ESt-Erklärung" [*.pdf]
12/2020 BMF-Schreiben "Förderung Corona-Hilfe" [.*pdf]
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Das Bundesamt für JusƟz teilt zudem auf seiner Homepage mit, dass kein Ordnungsgeldverfahren eingeleitet werden,
wenn die offenzulegenden Rechnungsunterlagen für das GeschäŌsjahr mit dem BilanzsƟchtag 31. Dezember 2019 vor dem
1. März 2020 eingereicht werden. Damit wurde auch bei den Offenlegungspflichten von Jahresabschlüssen eine wichƟge,
von den Spitzenverbänden geforderte Erleichterung geschaffen.

   Kontakt und Service

Eintragung in die Corona-Arbeitsschutz-Ausrüstung-Übersicht
Sie sind Hersteller von Mund-Nase-Abdeckungen oder Ähnlichem? Dann tragen wir Sie gern in unsere Übersicht mit regionalen
Anbietern ein. Benutzen Sie hierzu den folgenden Link der Ihnen eine vordefinierte, von Ihnen noch zu vervollständigende E-Mail
erstellt. Diese senden Sie einfach an uns.
E-Mail zur Eintragung in die Corona-Arbeitsschutz-Ausrüstung-Übersicht

Hinweisschilder zum Download für Ihr Ladenlokal.

Sie haben Fragen? Wir bemühen uns im Rahmen unseres Wissensstandes, Fragen bestmöglich zu beantworten. Nutzen Sie biƩe für
Ihre Anfragen:

Kontakƞormular | E-Mail | Hotline  0371 5364-114

Weitere InformaƟonen zum Thema „Corona-Krise“ finden Sie im Internet unter www.hwk-chemnitz.de/corona. 

Das WichƟgste - passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund!

Hauptabteilung Gewerbeförderung

Limbacher Straße 195, 09116 Chemnitz
Hotline: 0371 5364-114
Telefax: 0371 5364-522
E-Mail: beratung@hwk-chemnitz.de
Internet: www.hwk-chemnitz.de

   Impressum und Ändern/Abmelden
Impressum Herausgeber
Handwerkskammer Chemnitz
PostanschriŌ: Posƞach 415, 09004 Chemnitz
HausanschriŌ: Limbacher Straße 195, 09116 Chemnitz
Telefon: +49 371 5364-0
Telefax: +49 371 5364-222
E-Mail: info@hwk-chemnitz.de

Status und Vertretung
Die Handwerkskammer Chemnitz ist eine KörperschaŌ des öffentlichen Rechts.
Sie wird gemäß § 109 der Handwerksordnung (HwO) gerichtlich und
außergerichtlich vertreten durch den Präsidenten Frank Wagner und den
HauptgeschäŌsführer Markus Winkelströter.

Zust. Aufsichtsbehörde gemäß § 115 Absatz 1 HwO
Sächsisches Staatsministerium für WirtschaŌ, Arbeit und Verkehr, Wilhelm-Buck-
Straße 2, 01097 Dresden
www.smwa.sachsen.de
Verantwortlich für den Inhalt nach §55 Abs. 2 RStV
RedakƟon: Markus Winkelströter
Limbacher Str. 195, 09116 Chemnitz

Ansprechpartner RedakƟon
Romy Weisbach
r.weisbach@hwk-chemnitz.de
Telefon: +49 371 5364-238
Telefax: +49 371 5364-322

NewsleƩer abbestellen / ändern:
Sie möchten den Corona-SondernewsleƩer nicht mehr empfangen oder Ihre Daten abändern? Abmeldung / Ändern
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